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Veranlasste Leistungen 

Änderungen der Rehabilitations-Richtlinie:  
Erleichterungen für pflegende Angehörige 
Berlin, 19. Dezember 2019 – Mit einem entsprechenden Beschluss hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin 
seine Rehabilitations-Richtlinie an die Regelungen des Pflegepersonal-
Stärkungsgesetzes angepasst. Für pflegende Angehörige entfällt dem-
nach das geltende Prinzip einer gestuften Versorgung „ambulant vor sta-
tionär“. Der Anspruch auf eine stationäre Rehabilitation besteht nunmehr 
auch, wenn ambulante Leistungen aus medizinischer Sicht ausreichend 
wären. Zudem sieht die Änderung vor, dass der oder die Pflegebedürf-
tige für die Dauer der Rehabilitation in der Klinik versorgt werden kann. 

„Damit nehmen wir in der G-BA-Richtlinie die sehr begrüßenswerte Ziel-
setzung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes auf, die häufig belas-
tende Situation für pflegende Angehöriger zu erleichtern“, sagte Dr. Mo-
nika Lelgemann, unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des 
Unterausschusses Veranlasste Leistungen. 

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung 
vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft. 

Rehabilitations-Richtlinie 

Die Rehabilitations-Richtlinie des G-BA regelt die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Verordnung von Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie durch Ver-
tragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten als Voraus-
setzung für die Leistungsentscheidung der Krankenkasse. Darüber hin-
aus enthält sie Vorgaben zur Zusammenarbeit zwischen Rehabilitations-
einrichtungen, Vertragsärztinnen, -ärzten, -psychotherapeutinnen oder -
psychotherapeuten und Krankenkassen sowie zur Sicherung des Reha-
bilitationserfolgs. 

Durch Artikel 7 des „Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals“ (Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) vom 11. Dezember 2018 wurde 
§ 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) mit Wirkung 
zum 1. Januar 2019 geändert. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://www.g-ba.de/richtlinien/23
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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